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 Der Gemeinderat der Stadt Langenthal erlässt, gestützt auf Artikel 42 Ab-
satz 7 des Bestattungs- und Friedhofreglements vom 25. Januar 1999 und 
auf Artikel 70 Absatz 1 Ziffer 2 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009, 
folgende 

  

 

VERORDNUNG BETREFFEND DIE TARIFE FÜR DIE 
UNENTGELTLICHE BESTATTUNG 

  

 
Art. 1 

Tarife Heisst das Amt für öffentliche Sicherheit ein Gesuch um unentgeltliche Be-
stattung gemäss Art. 42 Bestattungs- und Friedhofreglement gut, über-
nimmt/erbringt die Stadt Langenthal folgende Leistungen: 

  Lieferung eines einfachen Holzsarges für die Einäsche-
rung oder Erdbestattung, mit Auspolsterung weiss 

Fr. 690.00 

  Sargkissen Fr. 35.00 

  Sargkreuz Fr. 32.00 

  Leichenhemd Fr. 88.00 

  Ankleiden mit Leichenhemd oder persönlichen Kleidern Fr. 80.00 

  Einbetten und Aufbahren Fr. 70.00 

  Überführung des Sarges innerhalb von Langenthal zur 
Aufbahrungshalle, pauschal 

Fr. 151.00 

  Überführung der verstorbenen Person innerhalb der 
Schweiz nach Langenthal zur Aufbahrungshalle, Grund-
pauschale 

Fr. 120.00 

  Pro Km Fr. 2.60 

  Begleitung bei der Überführung und Bestattung, pau-
schal 

Fr. 90.00 

 Besorgung von Formalitäten:   

  Anzeige eines Todesfalles an das Zivilstandsamt (ärztli-
che Todesbescheinigung) 

Fr. 50.00 

  Bestätigung der Anmeldung eines Todesfalles Fr. 20.00 

  Zuschlag für Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeits-
zeit, pauschal 

Fr. 100.00 

  Nachgewiesener ausserordentlicher Aufwand > 15 Min., 
Ansatz pro Std. 

Fr. 120.00 

 Die Tarife verstehen sich inkl. MwSt.   



 

Verordnung betreffend die Tarife für die unentgeltliche Bestattung  7.11.1 V 

 

 3 

 
Art. 2 

Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft 

Langenthal, 3. Mai 2017       IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

Der Stadtpräsident: 
sig. Reto Müller 

Der Stadtschreiber: 
sig. Daniel Steiner 

 


